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Amtliche Bekanntmachung

Satzung über die 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 7 

„Gewerbe- und Marktzentrum 
Autobahnabfahrt Potsdam-

Nord/Friedrichspark Teilbereich
Satzkorn“ (OT Satzkorn)

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.06.2010 die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 7 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnab-
fahrt Potsdam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Satzkorn“ (OT Satz-
korn) als Satzung beschlossen.

Der Beschluss zum Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gegeben. Mit der Bekannt-
machung im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam tritt die
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Gewerbe- und Markt-
zentrum Autobahnabfahrt Potsdam-Nord/Friedrichspark Teilbereich
Satzkorn“ (OT Satzkorn) in Kraft. Jedermann kann sie und die da-
zugehörige Begründung bei der Landeshauptstadt Potsdam, Der
Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung,
Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage während der Dienststunden
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. Ergänzend wer-
den die Planunterlagen ins Internet eingestellt. Die Unterlagen kön-
nen unter www.potsdam.de/baurecht jederzeit eingesehen wer-
den.

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 7 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Pots-
dam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Satzkorn“ (OT Satzkorn) ist im
beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie
Abs. 4 und § 39 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung
wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214 Abs. 2
BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die in § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB bezeichneten beachtlichen Mängel des Abwägungs-
vorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres



nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt Potsdam unter Darlegung des die Verletzung begrün-
deten Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1
BauGB).

Potsdam, den 15.6.2010

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 7 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Pots-
dam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Satzkorn“ (OT Satzkorn) der
Landeshauptstadt Potsdam wird hiermit gemäß § 22 Abs. 2 der
Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 04.03.2009
öffentlich bekannt gemacht.

Die gesamte Satzung liegt dauerhaft zu jedermanns Einsicht bei
der Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 
8. Etage während der Dienststunden aus.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist nach 
§ 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
(BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung ange-
zeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber der Landeshaupt-
stadt erfolgen, die verletzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsa-
chen angeben, die den Mangel der Satzung ergeben.

Im Rahmen der Ersatzbekanntmachung findet die öffentliche Aus-
legung der textlichen Festsetzungen und der Erläuterungskarte
zum Bebauungsplan gemäß § 22 Abs. 3 der o. g. Hauptsatzung in
der Zeit vom

1. Juli bis 21. Juli 2010
statt.

Ort: Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage

Zeit: montags bis donnerstags 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Potsdam, den 15.6.2010

Jann Jakobs
Oberbürgermeister
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Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.06.2010 die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 19 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnab-
fahrt Potsdam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Marquardt“ (OT Mar-
quardt) als Satzung beschlossen.

Der Beschluss zum Bebauungsplan wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gegeben. Mit der Bekanntma-
chung im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam tritt die 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 19 „Gewerbe- und Markt-
zentrum Autobahnabfahrt Potsdam-Nord/Friedrichspark Teilbereich
Marquardt“ (OT Marquardt)  in Kraft. Jedermann kann sie und die
dazugehörige Begründung bei der Landeshauptstadt Potsdam,
Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Bauord-
nung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 8. Etage während der Dienst-
stunden einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. Er-
gänzend werden die Planunterlagen ins Internet eingestellt. Die
Unterlagen können unter www.potsdam.de/baurecht jederzeit ein-
gesehen werden.

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 19 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Pots-
dam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Marquardt“ (OT Marquardt) ist
im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie
Abs. 4 und § 39 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nut-
zung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung
wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214 Abs. 2
BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die in § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB bezeichneten beachtlichen Mängel des Abwä-
gungsvorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Landeshauptstadt Potsdam unter Darlegung des die Verletzung
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215
Abs. 1 BauGB).

Potsdam, den 15.6.2010

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 19 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Pots-
dam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Marquardt“ (OT Marquardt)
der Landeshauptstadt Potsdam wird hiermit gemäß § 22 Abs. 3
der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 04.03.2009
öffentlich bekannt gemacht.

Die gesamte Satzung liegt dauerhaft zu jedermanns Einsicht bei
der Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1,
8. Etage während der Dienststunden aus.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist nach 
§ 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
(BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung ange-
zeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber der Landeshaupt-
stadt erfolgen, die verletzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsa-
chen angeben, die den Mangel der Satzung ergeben.

Im Rahmen der Ersatzbekanntmachung findet die öffentliche Aus-
legung der textlichen Festsetzungen und der Erläuterungskarte
zum Bebauungsplan gemäß § 22 Abs. 3 der o. g. Hauptsatzung in
der Zeit vom

1. Juli bis 21. Juli 2010
statt.

Ort: Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage

Zeit: montags bis donnerstags 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Potsdam, den 15.6.2010

Jann Jakobs
Oberbürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung

Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 19 
„Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Potsdam-Nord/

Friedrichspark Teilbereich Marquardt“ (OT Marquardt)



4 Amtsblatt 8/2010 der Landeshauptstadt Potsdam

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Pots-
dam hat in ihrer Sitzung am 07.06.2010 die 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 9 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahn-
abfahrt Potsdam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Uetz-Paaren“
(OT Uetz-Paaren) als Satzung beschlossen.

Die Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9
„Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Potsdam-Nord/
Friedrichspark Teilbereich Uetz-Paaren“ (OT Uetz-Paaren) wurde
am 16.6.2010 durch das Ministerium für Infrastruktur und Land-
wirtschaft erteilt. 

Der Beschluss zum Bebauungsplan und die Genehmigung wer-
den hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt
gegeben. Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Landes-
hauptstadt Potsdam tritt die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 9 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Potsdam-
Nord/Friedrichspark Teilbereich Uetz-Paaren“ (OT Uetz-Paaren) in
Kraft. Jedermann kann sie und die dazugehörige Begründung 
bei der Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister,
Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage während der Dienststunden einsehen und über
ihren Inhalt Auskunft verlangen. Ergänzend werden die Plan-
unterlagen ins Internet eingestellt. Die Unterlagen können unter
www.potsdam.de/baurecht jederzeit eingesehen werden.

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 9 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Pots-
dam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Uetz-Paaren“ (OT Uetz-Paa-
ren) ist im beigefügten Kartenausschnitt dargestellt.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB sowie
Abs. 4 und § 39 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung
durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung
wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214 Abs. 2
BauGB bezeichneten Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die in § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB bezeichneten beachtlichen Mängel des Abwägungs-
vorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt Potsdam unter Darlegung des die Verletzung begrün-
deten Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 Abs. 1
BauGB).

Potsdam, den 15.6.2010

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 9 „Gewerbe- und Marktzentrum Autobahnabfahrt Pots-
dam-Nord/Friedrichspark Teilbereich Uetz-Paaren“ (OT Uetz-Paa-
ren) der Landeshauptstadt Potsdam und die Genehmigung des
Bebauungsplans werden hiermit gemäß § 22 Abs. 2 der Haupt-
satzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 04.03.2009 öffent-
lich bekannt gemacht.

Die gesamte Satzung liegt dauerhaft zu jedermanns Einsicht bei
der Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fachbe-
reich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10, Haus 1, 
8. Etage während der Dienststunden aus.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften ist nach § 3
Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg
(BbgKVerf) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung ange-
zeigt worden ist. Die Anzeige muss gegenüber der Landeshaupt-
stadt erfolgen, die verletzte Vorschrift bezeichnen und die Tatsa-
chen angeben, die den Mangel der Satzung ergeben.

Im Rahmen der Ersatzbekanntmachung findet die öffentliche Aus-
legung der textlichen Festsetzungen und der Erläuterungskarte
zum Bebauungsplan gemäß § 22 Abs. 3 der o. g. Hauptsatzung in
der Zeit vom

1. Juli bis 21. Juli 2010
statt.

Ort: Landeshauptstadt Potsdam, Der Oberbürgermeister, Fach-
bereich Stadtplanung und Bauordnung, Hegelallee 6 – 10,
Haus 1, 8. Etage

Zeit: montags bis donnerstags 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
freitags 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Potsdam, den 15.6.2010

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Satzung und Erteilung der Genehmigung
über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Gewerbe- und 
Marktzentrum Autobahnabfahrt Potsdam-Nord/Friedrichspark 

Teilbereich Uetz-Paaren“ (OT Uetz-Paaren)


